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Staates und vollständigste Verkörpe
rung seines demokratischen Charak
ters. Die —*■ Verfassung der UdSSR 
bestimmt: »Alle Macht gehört in der 
UdSSR dem Volk. Das Volk übt die 
Staatsmacht durch die Sowjets der 
Volksdeputierten aus, die die politi
sche Grundlage der UdSSR bilden. 
Alle anderen Staatsorgane werden 
von den Sowjets der Volksdeputier
ten kontrolliert und sind ihnen re
chenschaftspflichtig.« (Art. 2) Durch 
sie organisiert die KPdSU die Volks
massen beim kommunistischen Auf
bau, sichert in der Gemeinschaft der 
sozialistischen Staaten die planmä
ßige Leitung der gesellschaftlich-po
litischen, ökonomischen und geistig
kulturellen Entwicklung in der 
UdSSR und gewährleistet den 
Schutz der sozialistischen Errungen
schaften des Sowjetvolkes. Die er
sten S. entstanden in der russischen 
Revolution 1905 bis 1907 als Keim
form der —<• revolutionär-demokrati
schen Diktatur der Arbeiter und Bau
ern. In den S. organisiert, überwand 
die Arbeiterklasse Rußlands mit 
ihren Verbündeten unter Führung 
der Partei der Bolschewiki in der —*• 
Großen Sozialistischen Oktoberrevo
lution die Macht der Ausbeuter
klasse und zerschlug deren volks
feindliches Herrschaftssystem. Das 
Beispiel der S. fand während des er
sten Weltkrieges und in den revolu
tionären Nachkriegsjahren weite 
Verbreitung; die S. waren das Vor
bild für die Bildung von —*• Arbeiter
und Soldatenräten und von Rätere
publiken, z. B. in Deutschland und 
Ungarn. Mit der Sowjetrepublik ent
stand ein neuer, sozialistischer Staat, 
eine Form der —+ Diktatur des Prole
tariats, die als Vereinigung der 
Werktätigen »einen im Vergleich 
zum Kapitalismus höheren Typus 
der gesellschaftlichen Organisation 
der Arbeit repräsentiert und ver
wirklicht«. (Lenin, 29, S. 408/409) 
Beim sozialistischen und kommuni
stischen Aufbau entwickeln sich die 
S. als wichtigste Organe der —<• so

zialistischen Demokratie, die die 
ständige und dabei entscheidende 
Mitwirkung der Werktätigen, aller 
Nationen und Völkerschaften der 
UdSSR an der staatlichen Leitung, 
an der Bildung und effektiven Ver
wirklichung ihres staatlichen Willens 
gewährleisten. Alle S. werden nach 
der geltenden Verfassung von der 
gesamten wahlberechtigten Bevölke
rung auf der Grundlage des allge
meinen, gleichen und unmittelbaren 
Wahlrechts in geheimer Abstim
mung gewählt. Gegenwärtig wirken 
über 2,3 Mill. Bürger als Volksdepu
tierte in den S. 69,1 % von ihnen sind 
Arbeiter und Kolchosbauern, 50,0 % 
Frauen, 33,9 % sind junge Menschen 
bis 30 Jahre, 43,0 % gehören der 
KPdSU an. Die S. bilden ein einheit
liches System staatlicher Machtor
gane, das der national-staatlichen 
Ordnung und der admini'strativ-ter- 
ritorialen Gliederung der Unionsre
publiken entspricht: Oberste staatli
che Machtorgane sind der Oberste 
Sowjet der UdSSR, die Obersten So
wjets der 15 Unions- und 20 autono
men Republiken; als örtliche Or
gane der Staatsmacht wirken die S. 
in den 6 Regionen, 123 Gebieten, 8 
autonomen Gebieten, 10 autonomen 
Bezirken, 3101 Rayons (Kreisen), 
2103 Städten, 634 Stadtbezirken in 
Großstädten sowie in 41 746 Dör
fern und 3751 Siedlungen (1982). 
Ihr Zusammenwirken bei der Lö
sung der staatlichen Aufgaben wird 
durch die Grundsätze der —*■ Sowjet
föderation und des —*■ demokratischen 
Zentralismus bestimmt. Diese ge
währleisten die Einheit des Wirkens 
aller S. und ermöglichen es, die pro
duktiven Kräfte der Sowjetgesell
schaft durch die organische Verbin
dung der zentralen staatlichen Lei
tung und Planung des gesellschaftli
chen Gesamtprozesses mit der ei
genverantwortlichen Leitungs- und 
Planungstätigkeit der örtlichen 
Staatsorgane immer vollständiger zu 
nutzen und dabei die national-terri
torialen Erfordernisse der Entwick-


